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3. Hauptstück 

Aufenthalts- und Niederlassungsberechtigungen 

Arten und Form der Aufenthaltstitel 

§ 8. (1) Aufenthaltstitel werden erteilt als: 

 1. Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“, der zur befristeten Niederlassung und zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit, für die eine schriftliche Mitteilung oder ein Gutachten gemäß §§ 20d 
Abs. 1 Z 1 bis 4 oder 24 AuslBG erstellt wurde, berechtigt; 

 2. Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, der zur befristeten Niederlassung und zur 
Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit und einer unselbständigen Erwerbstätigkeit 
gemäß § 17 AuslBG berechtigt; 

 3. Aufenthaltstitel „Blaue Karte EU“, der zur befristeten Niederlassung und zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit, für die eine schriftliche Mitteilung gemäß § 20d Abs. 1 Z 5 AuslBG erstellt 
wurde, berechtigt; 

 4. „Niederlassungsbewilligung“, die zur befristeten Niederlassung und zur Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt; 

 5. „Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit“, die zur befristeten Niederlassung 
ohne Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt; 
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 6. „Niederlassungsbewilligung – Angehöriger“, die zur befristeten Niederlassung ohne Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit berechtigt; die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist nur auf Grund einer 
nachträglichen quotenpflichtigen Zweckänderung erlaubt; 

 7. Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ für die Dokumentation des unbefristeten 
Niederlassungsrechts, unbeschadet der Gültigkeitsdauer des Dokuments; 

 8. Aufenthaltstitel „Familienangehöriger“ für die befristete Niederlassung mit der Möglichkeit, 
anschließend einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ (Z 7) zu erhalten; 

 9. Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung – Künstler“, der zur befristeten Niederlassung und 
zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit, für die eine schriftliche Mitteilung gemäß 
§ 20d Abs. 1 Z 6 AuslBG erstellt wurde, oder einer selbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt; 

 10. Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“, der 
zur befristeten Niederlassung und zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, die gemäß § 1 Abs. 2 
lit. b, c, d, f, g oder i AuslBG vom Anwendungsbereich des AuslBG ausgenommen ist oder die in 
einer Verordnung des Bundesministers für Inneres gemäß § 43b Abs. 2 genannt ist, berechtigt; 

 11. Aufenthaltstitel „Niederlassungsbewilligung – Forscher“, der zur befristeten Niederlassung und 
zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit für eine Forschungseinrichtung berechtigt; 

 12. „Aufenthaltsbewilligung“ für einen vorübergehenden befristeten Aufenthalt im Bundesgebiet zu 
einem bestimmten Zweck (§§ 58 bis 69); 

 13. Aufenthaltstitel „Artikel 50 EUV“, der zur befristeten oder unbefristeten Niederlassung und zur 
Ausübung einer selbständigen sowie unselbständigen Erwerbstätigkeit berechtigt. 

(2) Der Bundesminister für Inneres legt das Aussehen und den Inhalt der Aufenthaltstitel nach 
Abs. 1 durch Verordnung fest. Die Aufenthaltstitel haben insbesondere Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Lichtbild, ausstellende Behörde und Gültigkeitsdauer zu enthalten; sie gelten als Identitätsdokumente. 

(3) Die Aufenthaltsbewilligung (Abs. 1 Z 12) von Ehegatten, eingetragenen Partnern und 
minderjährigen ledigen Kindern hängt vom Bestehen der Aufenthaltsbewilligung des 
Zusammenführenden ab (§ 69). 

(4) Unbeschadet der §§ 32 und 33 ergibt sich der Berechtigungsumfang eines Aufenthaltstitels aus 
dem 2. Teil. 
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